
Im ORTSKERN 
bauen / sanieren / 
nachverdichten?

IN EIN PAAR SCHRITTEN ZUR 
ERSTBAUBERATUNG FÜR IHR BAUVORHABEN IM 

ALTORTBEREICH
Erstbauberatung Landkreis Schweinfurt

Förderrichtlinie Erstbauberatung

Liste Architektinnen und Architekten

Antrag Erstbaubeantragung

INFORMATIONEN ONLINE:

https://www.innenentwicklung-schweinfurter-land.de/fileadmin/download/Sonstiges_-_09.11.2017_-_Foerderrichtlinie_Bauberatung.pdf
https://www.innenentwicklung-schweinfurter-land.de/fileadmin/download/UEbersicht_Bauberater_12.02.2019.pdf

https://www.innenentwicklung-schweinfurter-land.de/fileadmin/download/Antrag_Erstbauberatung_11.02.2019.pdf
https://www.landkreis-schweinfurt.de/service-infos/serviceleistungen-informationen/ServiceInfos/detail/innenentwicklung-erstbauberatung-1318 

ANTRAGSTELLUNG
In Ihrer Stadt-/Markt-/Gemeindeverwaltung.

ÜBERPRÜFUNG FÖRDERFÄHIGKEIT
 Die Kommune prüft und leitet anschließend den 

Antrag an das Landratsamt weiter. 

BERATUNGSGUTSCHEIN
 Sie erhalten vom Landratsamt Schweinfurt einen 

Beratungsgutschein für Ihre Erstbauberatung. 

TERMINVEREINBARUNG
 Mit einer Architektin oder einem 

Architekten aus der Liste.

BERATUNGSGUTSCHEIN
 Sie erhalten vom Landratsamt Schweinfurt einen 

Beratungsgutschein für Ihre Erstbauberatung. 

BERATUNGSGESPRÄCH
Erstbauberatung zur Ideenfindung und als 

Grundlage Ihrer Bauplanung.

BERATUNGSPROTOKOLL
Das Büro erstellt für Sie eine umfassende Doku-

mentation zum Beratungsgespräch/Vorhaben.

Die Beratung pro Anwesen umfasst max. 5 Stunden. Der 
Gutschein für das kostenlose Beratungsangebot kann in Ihrer 
Stadt, Ihrem Markt oder Ihrer Gemeinde beantragt werden.


